
angefertigt werden, die Gegenstand der Be
ratungen auf der nächsten Tagung der 
Suchtstoffkommission im Februar 1986 sein 
soll. 

Ausblick 

Die bisherigen Verhandlungen über eine 
mögliche neue Drogenkonvention haben sich 
somit fast ausschließlich auf prozedurale Fra
gen konzentriert. Die inhaltlichen Vorstel lun
gen der einzelnen Mitgliedstaaten wurden 
zwar in vorläufiger Form vorgetragen, führten 
jedoch nicht zu weiteren Diskussionen. Den
noch ist ein allgemeines Interesse erkennbar, 
einige in den letzten Jahren entwickelte Ver
fahren der internationalen Zusammenarbeit 
in ein neues internationales Rechtsinstru
ment aufzunehmen, so zum Beispiel die Ver
fahren zur Aufspürung, Sicherstellung und 
Abschöpfung der Gewinne aus dem Drogen
handel oder Methoden zur Überwachung des 
Verkehrs von Chemikalien, die zur Herstel
lung von Drogen benötigt werden. Nach dem 
derzeitigen Stand der Verhandlungen ergibt 
sich, daß bereits der Plan einer neuen Dro
genkonvention als solcher für die südameri
kanischen Initiatoren und für die Vereinigten 
Staaten gleichermaßen von großer außenpoli
t ischer Bedeutung ist. Mit diesem Plan neh
men die kokainerzeugenden Länder Süd
amerikas die Drogenbekämpfung in die ei
gene Hand und können den sogenannten 
Verbraucherländern künftig als stärkere Part
ner gegenübertreten als bisher. Dies bietet 
auch den USA neue Ansatzpunkte für die 
Zusammenarbeit mit Lateinamerika auf dem 
Gebiet der Drogenbekämpfung im weitesten 
Sinne. Helmut Butke • 

Übereinkommen zur Beseitigung jeder Form von 
Rassendiskriminierung: 19 Berichte auf der 
30. Tagung des Ausschusses — Report des Ra
tes für Namibia (16) 

(Dieser Beitrag setzt den Bericht in VN 3/ 
1984 S.101f. fort. Text des Übereinkommens: 
VN 1/1968 S.28ff.) 

Mit 124 Vertragsstaaten — so der Stand zu 
Beginn der 30. Tagung (6.-24.8.1984 in Genf) 
des zur Überwachung ihrer Einhaltung einge
setzten 18-köpfigen Sachverständigengremi
ums — ist die Rassendiskriminierungskon
vention ein besonders weit wirkendes Instru
ment des internationalen Menschenrechts
schutzes. Sie ist vor allem für die Lage von 
Minderheiten bedeutsam. 
Dem entspricht es, daß die Situation der Ur
einwohner im Mittelpunkt des australischen 
Berichtes stand. Immer noch ist diese 
Gruppe stark benachteiligt. Unter ihren An 
gehörigen ist die Arbeits losenquote viermal 
höher als im Durchschnitt . Problematisch ist 
auch die Nutzung des Landes der Ureinwoh
ner zu Bergbauzwecken. Zwar wird grund
sätzlich auf die religiös motivierte besondere 
Beziehung dieser Bevölkerungsgruppe zu ih
rem Land Rücksicht genommen, im n a t i o n a 
len lnteresse< sind aber Ausnahmen zuläs
sig. Weitere Fragen der Experten bezogen 
sich auf die Beziehungen zu Südafrika und 
die in letzter Zeit ins Land gekommenen Ein
wanderer aus Südostasien. 
Deren Hauptherkunftsland, Vietnam, hatte 
seinen Erstbericht vorgelegt, in dem eine 
Stellungnahme zu dem Flüchtl ingsproblem 
nicht enthalten war. Einige Ausschußmitgl ie

der warfen die Frage auf, ob nicht auch rassi
sche Benachteil igung bei der unter Lebens
gefahr verlaufenden Massenflucht eine Rolle 
gespielt haben könnte. Der Vertreter Viet
nams wies dies weit von sich. Nach dem 
Abzug der Amerikaner hätten Tausende das 
Land in Panik verlassen. Später seien die 
Leute aufgehetzt und zur Flucht ermuntert 
worden. Fremde Mächte seien also für die 
tragische Situation verantwortl ich. 
Ein weiterer Erstbericht lag aus Uganda vor. 
Er behandelte vor allem die Ereignisse wäh
rend der Diktatur Idi Amins (Massenauswei
sung und Enteignung der asiatischen Bevöl
kerungsgruppe, Zerstörung des Rechtssy
stems usw.) und die Bemühungen der der
zeitigen Regierung, das Land wieder aufzu
bauen. Indirekt ließ sich aus dem Bericht ent
nehmen, daß die Zentralregierung nicht die 
volle Kontrolle über das Staatsgebiet hat. Der 
Ausbruch »ethnischer Antipathie« sei vorge
kommen. Man bemühe sich, mit den zur Ver
fügung stehenden Kräften Ruhe und Ord
nung wiederherzustel len, werde dabei aber 
von Kräften behindert, die gewaltsam die 
Rückkehr des Landes zur Demokratie be
kämpften. Auf Initiative des deutschen Ex
perten Partsch zog der Ausschuß ein Doku
ment des Flüchtl ingskommissars der Verein
ten Nationen heran, aus dem sich ergab, daß 
im Oktober 1982 mindestens 74 000 Men
schen auf der Flucht — teils nach Rwanda, 
teils innerhalb des Landes — gewesen seien. 
Partsch fragte, ob die in dem Bericht er
wähnten Äußerungen »ethnischer Ant ipa
thie« die Ursache für diese Fluchtbewegung 
gewesen seien. 
Ein ungewöhnlicher Report lag dem Aus
schuß über Namibia vor. Er war von dem Rat 
der Vereinten Nationen für Namibia erstellt 
worden, der zwar rechtl ich, aber nicht tat
sächlich Inhaber der Regierungsgewalt in der 
von Südafrika besetzten ehemaligen deut
schen Kolonie ist. Der Bericht listete Prakti
ken rassischer Diskriminierung aus beinahe 
allen Bereichen des öffentl ichen und privaten 
Lebens auf. Die Herrschaftsstruktur in Nami
bia sei insgesamt darauf angelegt, die nicht
weiße Bevölkerung (92,5 vH der Namibier) 
von der Regierung auszuschließen. Afrikaner 
erhielten für vergleichbare Taten schwerere 
Strafen als Weiße, hätten Schwierigkeiten, 
einen Paß zu bekommen, seien hinsichtlich 
des Landbesitzes benachteiligt und würden 
in der Praxis im öffentlichen Gesundheitswe
sen schlechter gestellt. Die Turnhallen-Ver
fassung habe Rassismus und Apartheid kei
neswegs beseitigt. Der Ausschuß verab
schiedete eine Entschließung, in der unter 
anderem alle Staaten aufgefordert wurden, 
jegliche Beziehungen zu Südafrika abzubre
chen. 
Der Bericht des Irak befaßte sich vor allem 
mit dem Autonomiestatus der Kurden. Dabei 
zeigten sich jedoch einige schwer aufklär
bare Widersprüche. So weist die Bevölke
rungsstatistik ein Wachstum der kurdischen 
Bevölkerung von 2 Mill 1982 auf 4 Mill 1984 
aus. Nach dem Autonomiestatut von 1974 
sind alle drei Jahre Wahlen in der Region 
abzuhalten. Der erste Urnengang fand 1980 
statt, folglich wären Neuwahlen 1983 fällig 
gewesen. Der Bericht schweigt zu dieser 
Frage. Nicht ganz klar ist auch das Schicksal 
der früheren Kurdischen Universität. Insge
samt erschien es den Sachverständigen 
zweifelhaft, ob der mit der Autonomiegewäh
rung beabsichtigte Erfolg eingetreten ist. 

Guatemala stellte sich als ein Land vor, in 
dem es keinerlei Diskriminierung gebe. Es 
war einhellige Meinung des Ausschusses, 
daß dieser Anspruch mit der Realität nicht in 
Einklang zu bringen sei. Mit Blick auf die 
Lage der eingeborenen Bevölkerung wurde 
nach dem Fortgang der Landreform gefragt, 
etwa, ob neu verteiltes Land auch in der bei 
einigen Stämmen üblichen Form des Ge
meineigentums zugeteilt werde. Die von eini
gen Experten aufgegriffenen Umsiedlungsak
t ionen verteidigte der Regierungsvertreter 
damit, daß die Rebellen die weit auseinander
l iegenden Siedlungen der Indianer angegrif
fen hätten. Als letztere sich mit der Bitte um 
Hilfe an die Regierung gewandt hätten, habe 
diese sie zu ihrer Sicherheit in größeren Dör
fern zusammengefaßt. 
Auch zwei nordische Länder, Finnland und 
Norwegen, hatten ihrer Berichtspfl icht ge
nügt. Während der erstgenannte Report le
diglich die früheren aktualisierte, machte 
Norwegen ausführliche Angaben zu seiner 
Einwanderungs- und Flüchtlingspolitik. Her
auszustellen ist, daß Einwanderern jetzt das 
Kommunalwahlrecht gewährt ist. 
Im Mittelpunkt des Erstberichts aus Sri 
Lanka stand die Beziehung zwischen Singha-
lesen und Tamilen. Der Regierungsvertreter 
führte zu den Unruhen im Lande aus, daß 
einige wenige Personen bemüht seien, die 
nationale Einheit zu stören. Spannungen 
gebe es zeitweise wohl in jeder multirassi
schen und multikulturellen Gesellschaft, 
doch hätten die beiden Volksgruppen schon 
etwa 2 000 Jahre friedlich miteinander gelebt. 
Der Ausschuß nahm die Offenheit des Be
richtes positiv auf. Gefragt wurde nach dem 
Ausnahmezustand und der Reaktion der Re
gierung auf Ausschrei tungen der Armee. Der 
Repräsentant Sri Lankas erklärte, die etwa 30 
betroffenen Soldaten seien verhaftet, das 
Untersuchungsverfahren sei im Gange. Der 
sowjetische Experte Starushenko meinte, die 
Marxistische Partei Sri Lankas habe ein reali
st isches Programm zur Lösung der Konflikte 
des Inselstaates erarbeitet. Inwieweit werde 
es von der Regierung akzeptiert? 
Neben den genannten behandelte das Gre
mium noch die Berichte aus Äthiopien, Ar
gentinien, Jordanien, Korea (Republik), Ku
wait, Mosambik, Niederlande, Peru, Seschel-
len und Tschad. Der Ausschuß befaßte sich 
abschließend mit den Berichten aus Gebie
ten ohne Selbstregierung und stellte ein wei 
teres Mal fest, daß er seiner diesbezüglichen 
Aufgabe mangels adäquater Informationen 
nicht nachzukommen in der Lage sei. 

Horst Risse • 

Menschenrechtsausschuß: 22.Tagung — Men
schenrechte in Chile — Vorwürfe gegen die DDR 
wegen Grenzsicherungsmaßnahmen — Indivi
dualbeschwerde gegen Zaire erfolgreich (17) 

(Dieser Beitrag setzt den Bericht in VN 3/ 
1984 S.102f. fort. Text des Paktes: VN 1 / 
1974 S.16ff.) 

Einen guten Anfang nahm auf seiner 22. Ta
gung (9.-27.7.1984 in Genf) der Dialog des 
aufgrund des Internationalen Paktes über 
bürgerliche und polit ischen Rechte tätigen 
Menschenrechtsausschusses mit Panama. 
Dessen Bericht genügte den Experten zwar 
nicht in vollem Umfang; die mündlich vorge-
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